
Scheidungen als konkrete Formen der Anleitung für den 
Einzelfall besitzen.
Das Rechtsbewußtsein und die durch die Schulung ver
mittelten Rechtskenntnisse der Mitglieder gesellschaft
licher Gerichte sind wichtige Garantien für eine der so
zialistischen Gesetzlichkeit und Gerechtigkeit entspre
chende Rechtsprechung. Eine weitere Garantie besteht 
darin, daß die Tätigkeit der gesellschaftlichen Gerichte 
sowohl prinzipiell als auch im einzelnen nach bestimm
ten Verfahrensvorschriften gesetzlich geregelt ist. So 
werden z. B. nach § 10 Abs. 1 GGG gesellschaftliche Ge
richte nur auf Grund eines Antrags oder einer Uber
gabeentscheidung tätig. Sie können also ihre sachliche 
Zuständigkeit nur in diesem Rahmen wahrnehmen. 
Nach § 11 Abs. 2 GGG können sie im Ergebnis ihrer Be
ratungen nur die im Gesetz bestimmten Erziehungs
maßnahmen festlegen.
Ihre Entscheidungen dürfen nur unter den gesetzlichen 
Voraussetzungen und in der vom Gesetz bestimmten 
Art und Weise geändert oder aufgehoben werden (§ 13 
Abs. 2 GGG). Diese Grundsätze sind bindende gesetz
liche Regeln, die keine Abweichungen zulassen. 
Demgegenüber sind, einige Verfahrensfragen nicht bis 
ins einzelne gesetzlich geregelt, so z. B. über Eröffnung 
und Ablauf der Beratung oder über die Ordnung im 
Beratungsraum. Das ist einerseits auf die jahrelangen 
Erfahrungen der gesellschaftlichen Rechtspflegeorgane 
zurückzuführen, andererseits durch die Tatsache be
dingt, daß Bürger unmittelbar auf einem vom Gesetz 
entsprechend ihren Fähigkeiten abgegrenzten Sachge
biet Recht sprechen. Ihre selbständige Tätigkeit und 
Initiative soll insoweit nicht eingeengt werden.
Dieses Verhältnis von exakter Regelung der Grund
sätze und die Beschränkung der gesetzlichen Bestim
mungen über die Formen des Verfahrens auf ein not
wendiges Mindestmaß durchzieht das gesamte neue 
Recht der gesellschaftlichen Gerichte. Dabei sind beide 
Seiten gleichermaßen gesetzlich. Es gibt keine gesell
schaftliche Notwendigkeit, die Formen des Verfahrens 
ebenso exakt zu regeln wie seine Prinzipien. Die Dia
lektik der Tätigkeit der gesellschaftlichen Gerichte wird 
immer in der Einheit von Exaktem (in den Grundsät
zen) und Beweglichem (in den Formen) bestehen. 
Gesetzlichkeit und Gerechtigkeit der Rechtsprechung 
sind in der sozialistischen Rechtspflege nicht zu tren
nen. Art. 86 der Verfassung besagt, daß die sozialisti
sche Gesellschaft, die politische Macht des werktätigen 
Volkes, ihre Staats- und Rechtsordnung die grundle
gende Garantie für die Einhaltung und die Verwirk
lichung der Verfassung im Geiste der G e r e c h t i g 
k e i t ,  Gleichheit, Brüderlichkeit und Menschlichkeit 
sind. Somit sind auch die Verfassung selbst und alle 
Gesetze im weiteren Sinne als Teile der sozialistischen 
Staats- und Rechtsordnung Garantien der Gerechtigkeit. 
Deshalb liegt in der Anwendung und Verwirklichung 
der Prinzipien der Rechtsprechung der gesellschaft
lichen Gerichte eine entscheidende Garantie für eine 
gerechte Rechtsprechung dieser Organe.

Zusammenarbeit mit staatlichen Organen 
und gesellschaftlichen Organisationen
Im GGG sind die Aufgaben und Pflichten der örtlichen 
Volksvertretungen, der Leiter der Betriebe und der 
Ausschüsse der Nationalen Front zur Information der 
gesellschaftlichen Gerichte über die Entwicklung der 
gesellschaftlichen Beziehungen im jeweiligen Verant
wortungsbereich bestimmt (vgl. §§ 17, 18 und 19 GGG). 
Diese Information dient der Qualifizierung der Mitglie
der der gesellschaftlichen Gerichte und hilft ihnen vor 
allem bei der Lösung des gesellschaftlichen Wider
spruchs, der einer bestimmten Rechtsverletzung zu

grunde liegt. Damit wird die Wirksamkeit der Recht
sprechung der Konflikt- und Schiedskommissionen er
höht und die massenpolitische und rechtspropagandisti
sche Tätigkeit der Mitglieder der gesellschaftlichen Ge
richte qualifiziert. .
Andererseits haben die örtlichen Volksvertretungen, 
die Betriebe und die Ausschüsse der Nationalen Front 
mit der Informationsmöglichkeit ein Mittel in der Hand, 
um zu erreichen, daß die gesellschaftlichen Gerichte im 
Rahmen ihrer Tätigkeit mit dazu beitragen, bestimmte 
Probleme des jeweiligen Bereichs lösen zu helfen. Da
bei geht es nicht um neue Aufträge, sondern darum, 
sie durch diese Informationen in die Lage zu versetzen, 
bei ihren Beratungen und Aussprachen die örtlich oder 
betrieblich wichtigen Aufgaben mit zu erläutern und 
die Bürger zur Aktivität anzuregen.
Gegenwärtig gibt es noch Schwierigkeiten, mit gerin
gem Aufwand und hohem Nutzen die vom Gesetz ge
forderte Information und das dazu notwendige Infor
mationssystem praktisch zu verwirklichen. Fest steht 
aber, daß darauf nicht verzichtet werden kann, wenn 
die Effektivität der Arbqit, der Mitglieder der gesell
schaftlichen Gerichte erhöh^ werden soll-“.
Den Weg, den die genannten Informationen gehen sol
len, müssen in umgekehrter Richtung die Erfahrungen 
der gesellschaftlichen Gerichte nehmen. So haben die 
örtlichen Volksvertretungen in Zusammenarbeit mit 
dem Kreisgericht und mit den zuständigen Gewerk
schaftsleitungen sowie mit den anderen Rechtspflege
organen und den Ausschüssen der Nationalen Front 
zu sichern, daß die Erfahrungen der gesellschaftlichen 
Gerichte ausgewertet und für die komplexe Bekämp
fung und Vorbeugung der Kriminalität und anderer 
Rechtsverletzungen genutzt werden (vgl. § 17 GGG). 
Die Leiter der Betriebe nutzen die Erfahrungen der 
Konfliktkommissionen für die Verbesserung ihrer Lei
tungstätigkeit (vgl. § 18 GGG). Diese Festlegungen 
korrespondieren mit dem Auftrag an die Mitglieder 
der gesellschaftlichen Gerichte, die Leiter der Betriebe, 
der staatlichen Organe und Einrichtungen, die Vor
stände der Genossenschaften und die Leitungen der 
gesellschaftlichen Organisationen in ihrem Tätigkeits
bereich bei der Erziehung der Bürger zur Unduld
samkeit gegenüber Verletzungen der sozialistischen Ge
setzlichkeit und Disziplin zu unterstützen und auf die 
Vervollkommnung der Leitungstätigkeit und Erzie
hungsarbeit hinzuwirken (§ 12 Abs. 1 GGG).
Der gleichzeitige gesetzliche Auftrag an die „Empfän- 
ger-‘ und an die „Übermittler“ macht bereits deutlich, 
daß die Auswertung und Nutzung der Erfahrungen der 
gesellschaftlichen Gerichte eine enge Zusammenarbeit 
verlangt-7. Dafür sind die in den §§ 17 und 18 GGG 
bezeichneten Organe verantwortlich.
Die Information durch die zuständigen Organe und die 
Auswertung der Erfahrungen der gesellschaftlichen 
Gerichte müssen effektiv sein und zu einer Einheit ent
wickelt werden. So kann z. B. eine gemeinsame Bera
tung der Ständigen Kommission Ordnung und Sicher
heit mit den gesellschaftlichen Gerichten einer Stadt 
beide Teilnehmer als aktive Gestalter nicht nur.einer 
Berichterstattung, sondern auch eines echten Erfah
rungsaustausches zusammenführen. Damit aber wird 
der Gedanke der Gemeinschaftsarbeit praktisch ver
wirklicht, wobei die Verantwortlichkeiten klar abge
grenzt sein müssen und weder die staatsrechtliche Stel
lung der gesellschaftlichen Gerichte noch die der ande-

Zur Bedeutung der Information für die Förderung der be
wußten Teilnahme der Bürger an der Lösung wichtiger Pro
bleme vgl. W. Ulbricht, „Die Rolle, des sozialistischen Staates 
bei der Gestaltung des entwickelten gesellschaftlichen Systems 
des Sozialismus“, NJ 1968 S. 641 ft. (649).

vgl. dazu Probst / Winkler. „Die Leitung der gesellschaft
lichen Gerichte-', NJ 1969 S. 234 if.
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